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Beschlussvorschlag der Verwaltung:  

Der Ausschuss für Bildung und Kultur beschließt die Anhörung von Herrn Bernhard 
Fauser, geschäftsführender Leiter des Choreografischen Centrums/Tanzallianz, 
Hauptstraße 88, 69117 Heidelberg, oder Stellvertretung als Betroffenen gemäß § 33 
Absatz 4 Gemeindeordnung. 
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Begründung: 

Herr Bernhard Fauser hat die geschäftsführende Leitung des Choreografischen Centrums inne. Er 
kann Fragen zum Choreografischen Centrum bzw. zur Tanzallianz beantworten. Herr Bernhard 
Fauser soll daher gemäß § 33 Absatz 4 Gemeindeordnung in der Sitzung des Ausschusses für 
Bildung und Kultur angehört werden. Mit ihm wurde eine maximale Redezeit von zehn Minuten 
vereinbart. 

gezeichnet 
Dr. Joachim Gerner 
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